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Allgemeine

Schweizerische Militärzeitung,
Organ der schweizerischen Armee.

UV. Jahrgang. Der Schweizerischen Militärzeitschrift LXXIV. Jahrgang.

Nr. H. Basel, 25. April. 1908.
Erscheint wöchentlich. — Preis per Semester für die Schweiz Fr. 5. — Bestellungen direkt an „Benno Schwabe,

Verlagsbuchhandlung in Basel". Im Auslände nehmen alle Postbureaux und Buchhandlungen Bestellnngen an.
Inserate 35 Cts. die einspaltige Petitzeile.

Verantwortlicher Redaktor: Oberst U. Wille, Meilen.

Inhalt: Souveräne Kompagnieführer. — Die Schiessleistungen ausser Dienst. — Militärische
Jugenderziehung in Oesterreich-Ungarn. — Eidgenossenschaft: Ernennungen. Wahl. — Ausland: Deutschland:
Infanterie-Konstruktions-Bureau. — Frankreich : Vorschriften bez. der Altersgrenzen der Offiziere. — Belgien :

Internationales Preisreiten. — Russland: Ausrüstung mit Feld-Fernsprechgerät. — Niederlande: Schiesspreise.
— Bulgarien : Armeestab.
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Souveräne Kompagnieführer.
Von F. Gertsch.

Der Artikel Drill in Nr. 13 der Militärzeitung

berührt einen Gegenstand, der bei unsrer
Infanterie schon oft zu Auseinandersetzungen im
Dienste und zu öffentlichen Erörterungen geführt
hat. Was er unter Berufung auf das Exerzierreglement

vorbringt, ist die Klage, nicht straff
exerzieren zu dürfen. Und diese Klage ist bei unsrer
Infanterie erhoben worden, als das Exerzierreglement

ihr noch keine Unterstützung gewährte.
Bei der Infanterie ist ausdrücklich hervorzuheben.
Denn bei den andern Waffen wäre ein Meinungsstreit

über diese Frage nie denkbar gewesen.
Und auch bei der Infanterie war es nicht immer
so und nicht überall. Mit Leichtigkeit könnte

nachgewiesen werden, wann und wo die Verfolgung

derer begonnen hat, die sich nicht zu der

Anschauung bekennen konnten, Milizsystem und

Straffheit seien Gegensätze. Diese Anschauung
hat einst bestanden und ist in einer Weise
geschützt worden, dass sie Schule zu machen
vermochte und um sich griff. Damals war das

Streben nach Präzision verpönt, auch wenn keine

klopfenden Absätze und klatschenden Griffe dabei

wareir. Feldleben hiess die Losung. Gewandtheit

im Abkochen galt als Merkmal kriegerischer
Tüchtigkeit. Man musste sich nachgerade schämen,

mit der Truppe auf dem Exerzierplatzeibetroffen
zu werden. Uud wenn eine Rekrutenkompagnie
in den 45 Tagen nicht 30—40 Mal im Freien

abgekocht hatte, so war ihre Feldtüchtigkeit ge¬

rade so verdächtig, wie wenn die Leute gute

Haltung hatten oder korrekt grüssten.
Das waren Irrungen, denen die sonderbaren

Machtverhältnisse damals Vorschub leisteten.

Jetzt sind sie überwunden und verziehen. Sie

werden sich sicherlich nicht mehr wiederholen.

Dafür bürgen das neue Exerzierreglement und der

Erlass des Militärdepartements über die

Ausbildungsziele.

Aber freilich muss nun den in diesen

Vorschriften gegebenen Wegleitungen gefolgt werden.

Der hohe Wert des Exerzierreglements

liegt in seinem frischen, von Pedanterie freien

Geiste. Der muss nun zu unbestrittner
Herrschaft gelangen, und dem sind alle Spitzfindigkeiten

in der Auslegung der Paragraphen feindlich.

Und der Erlass über die Ausbildungsziele
setzt bei den Instruktoren hochherzige Gesinnung

voraus. Diese Voraussetzung ist eine Täuschung
und wird es ewig bleiben, wenn Stabsoffiziere

sich fernerhin darum bekümmern, wie die Absätze

angezogen werden und ob die Griffe mehr oder

weniger Geräusch verursachen. Diese Dinge
gehören zum Kleinkram der Rekrutenerziehung,
für den der Kompagnieinstruktor oder der

Kompagniekommandant vorbehaltlos die letzte Instanz

sein muss.

Bei der Aufgabe, die dem Drill jetzt
zugewiesen ist, und die mit den Formen der
taktischen Verwendung der Truppe gar nichts zu

tun hat, ist es ja so ganz einerlei, ob beim

Drillen geklopft und geklatscht werde oder nicht.

Und es ist so völlig gleichgültig, ob hierin

zwischen den Zügen oder zwischen den Kompagnien

Unterschiede bestehen. Man hüte sich nur,
das Streben nach Straffheit einzudämmen. Und
die Mittel, die der junge Offizier für geeignet
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